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Regulatorische Agenda 2012 für 
Vorstände und Aufsichtsräte:  
Passen die Geschäftsmodelle noch?

Hiltrud Thelen-Pischke / Wiebke Sawahn

Die in 2011 eingeleiteten regulatorischen 
Neuerungen (CRD IV, Regulierung der Ra-
tingagenturen, MiFID II, EMIR und andere) 
sind die direkten Reaktionen der EU auf 
die Ursachen der Finanzmarktkrise. In dem 
im Februar 2009 veröffentlichten soge-
nannten „De Larosiere“ Report1) wurde 
eine Vielzahl konkreter Empfehlung zur 
Verbesserung der 

– Regulierungsstandards,

– koordinierten Aufsicht auf Mikro- und 
Makroebene und

– Verfahren für das Krisenmanagement

gegeben. Mit der Umsetzung der CRD IV 
und anderer Vorgaben soll generell das 
 Risiko auf den Finanzmärkten gesenkt 
werden, das Risikomanagement verbessert, 
die prozyklischen Verstärkungseffekte ver-
mindert und die Transparenz erhöht wer-
den. Damit sollen letztlich Anleger, Sparer 
und Bürger EU-weit geschützt werden 
können. 

CRD IV/CRR

Ein wesentliches Element der überarbeite-
ten CRD-Richtlinie (IV)2) besteht in der 
schrittweisen Harmonisierung von Vor-
schriften, Befugnissen und Sanktionen. 
Dies geht einher mit dem Vorschlag für 
eine Verordnung (CRR)3) zur Ergänzung  
der CRD-IV-Richtlinie, die die wesentlichen 
Aufsichtsvorschriften (unter anderem Ei-
genkapital- und Liquiditätsausstattung, 
Großkreditbegrenzung et cetera) umfasst 
und unmittelbar Rechtswirksamkeit in al-

len EU-Staaten erlangt („Single Rule-
book“).

Neu in die Richtlinie aufgenommen wur-
den folgende Themen: Sanktionen, Cor-
porate Governance sowie Bestimmungen 
zur Vermeidung von übermäßigem Ver-
trauen in externe Ratings.

Die Stärkung der Überwachungsfunktion 
der Leitungsorgane und hier insbesondere 

der Aufsichts- und Verwaltungsorgane 
wird im Gegensatz zu den bisher meist 
freiwilligen Regelungen der Corporate 
Governance, im Rahmen der Richtlinie ver-
bindlich. Ein Verstoß gegen die Anforde-
rungen kann nun auch seitens der Aufsicht 
sanktioniert werden. Ein Institut, das sich 
den Governance-Regelungen verschließt, 
hat mit einer ganzen Reihe von Ver-
waltungs- und Sanktionsmaßnahmen zu 
rechnen. Diese reichen von Unterlassungs-
anordnungen, öffentlichen Bekanntma-
chungen, die Abberufung des Manage-
ments bis hin zu erheblichen Geldstrafen 
oder gar dem Entzug der Zulassung.4) 

Für die Leitungsorgane steht die Stärkung 
der Kompetenz im Hinblick auf die Über-
wachungsaufgaben gegenüber dem opera-
tiven Management im Zentrum der Gover-
nance-Regeln.5) Folglich befassen sich die 
Reformen mit zwei wesentlichen Aspekten: 
Individuelle Fähigkeiten der Gremien mit-
glieder und zeitliche Verfügbarkeit. Mit-
glieder des Leitungsorgans/Aufsichtsorgans 
müssen für ihre Tätigkeit genügend Zeit 
aufwenden.6) Die EBA soll einen techni-
schen Regulierungsstandard erarbeiten, der 
die oben genannten Anforderungen – 
auch im Hinblick auf die Kumulierung von 
Ämtern – präzisiert (vorzulegen bis Ende 
2015).7) 

Gruppendenken innerhalb des Leitungsor-
gans identifiziert die Europäische Kommis-
sion als einen wichtigen Faktor für eine 
bislang nur zum Teil erfolgreiche Überwa-
chung des Managements. Dem soll durch 
die konsequente Durchsetzung der Grund-
sätze der Diversität begegnet werden: Die 
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CRD IV, Solvency II, MiFID II, Regulierung 
der Ratingagenturen, UCITS, EMIR, AIFMD, 
IFRS 9, IFRS 10, Bilanzierung nach Leasing-
verhältnissen nach IFRS – es ist eine wahre 
Lawine an Regulierung, welche die Banken 
derzeit beschäftigt. Neben zum Teil gravie-
renden Auswirkungen auf die bankinternen 
Prozesse sind die Veränderungen aus Sicht 
der Autorinnen so einschneidend, dass 
auch die Überprüfung der bisherigen Ge-
schäftsmodelle notwendig ist. Neben den 
Vorständen stellt dieses Bündel an Regu-
lierungsmaßnahmen auch deutlich höhere 
Anforderungen an Verwaltungs- und Auf-
sichtsräte der Kreditwirtschaft. Diese  
müssen über eine umfängliche Expertise 
 verfügen, um der gestärkten Überwa-
chungs- und Kontrollfunktion nachkom-
men zu können. Was muss man wissen, 
worauf muss man achten? Im vorliegenden 
Artikel haben die beiden Autorinnen zu-
sammengefasst, worauf es im Wesent-
lichen ankommt. (Red.)
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Institute sind verpflichtet, in Bezug auf 
Geschlecht, Alter, geografische Herkunft, 
Ausbildung und beruflichen Hintergrund 
die Leitungsgremien stärker zu diversifizie-
ren.

Zunehmend haben diese Reformen also 
nicht mehr nur die Art und Weise, wie Vor-
stände ihre Geschäfte ausüben im Blick, 
sondern fordern eine wirksamere Risiko-
überwachung durch die Aufsichts- und 
Verwaltungsräte der Banken ein. Mehr 
denn je bedeutet das für die Überwa-
chungsorgane, dass sie über eine umfäng-
liche Expertise verfügen müssen, um ihrer 
Kontrollaufgabe sachgerecht nachgehen 
zu können. Das Spektrum der Anforderun-
gen ist dabei weit und geht deutlich über 
die unmittelbaren Kapital- und Liquiditäts-
regulierungen hinaus. In den Fokus rücken 
Risikomanagement, Anlegerschutz, Rech-
nungslegung, interne Strukturen und die 
Ausrichtung des Geschäftsmodells.  Zudem 
ist den Entwicklungen in anderen Teilen der 
Finanzbranche beziehungsweise bei ande-
ren Standardsettern und den sich daraus 
ergebenden Implikationen für die Institute 
ausreichend Rechnung zu tragen (zum Bei-
spiel Solvency II, MiFID II, UCIT, EMIR, 
 AIFMD, IFRS 9, IFRS 10, Bilanzierung von 
Leasingverhältnissen nach IFRS et cetera).

Kapital- und Liquiditätsausstattung

Im Zentrum aller aufsichtsrechtlichen Re-
formen der letzten Jahre steht die Kapital- 
und Liquiditätsausstattung der Institute. 
Die Anforderungen an die Kapitalausstat-
tung steigen stetig. Gerade die zuletzt an-
gekündigten Eckdaten, wonach die Banken 
bereits bis Ende Juni 2012 eine harte Kern-
kapitalquote von mindestens neun Prozent 
einhalten sollen, verstärken den Hand-
lungsbedarf.8)

Es gilt, die vorhandenen Kapitalinstrumen-
te zu analysieren und auf ihre weitere An-
erkennungsfähigkeit hin zu untersuchen. 
Dabei stehen die Instrumente des harten 
Kernkapitals (CET 1) im Vordergrund, weil 
diesen zukünftig der höchste Stellenwert 
zukommt. Zusätzliches Kernkapital spielt 
nur noch eine untergeordnete Rolle. 
Gleichwohl sind die neuen Vorschriften zur 
Einbeziehung im Rahmen der Einhaltung 
der Übergangsvorschriften äußerst kom-
plex. Unter das Ergänzungskapital fallen 
nur noch wenige Instrumente. Insbesonde-
re ist der in Deutschland bei vielen Institu-
ten relevante Posten der § 340 f HGB Re-

serven im derzeitigen Entwurf nicht mehr 
aufgeführt. Geschäftspolitisch ist eine 
 Entscheidung dahingehend zu treffen, ob 
 diese bisher nicht transparente Reserve in 
offene § 340 g HGB Reserven und damit 
hartes Kernkapital umgewandelt werden 
soll. Banken mit derzeit niedriger Kernka-
pitalausstattung werden diese Option in 
Erwägung ziehen müssen. Besteht dafür 
kein akuter Handelsbedarf, dann kann al-
ternativ die bisherige Reservenpolitik fort-
geführt werden und der Posten weiterhin 
als Manövriermasse für erforderliche akute 
Abschreibungen/Wertberichtigungen die-
nen.

Abzugsposten vom besten Kapital (CET 1) 
umfassen neben den immateriellen Ver-
mögenswerten und bestimmten aktiven 
latenten Steuern auch wesentliche unmit-
telbare und mittelbare Beteiligungen an 
Unternehmen der Finanzbranche. Trotz der 
Tatsache, dass es bestimmte Schwellen-
werte zur Erleichterung gibt, können die 
neuen Vorschriften längerfristig umfang-
reiche Kernkapitalabzüge nach sich ziehen 
und als Folge davon bestimmte bisherige 
strategische Ausrichtungen in Frage stel-
len.

Zur Reduzierung der prozyklischen Effekte 
ist die Bildung von sogenannten Kapital-
puffern geplant. Der erforderliche Aufbau 
der Kapitalpuffer kann mit Ausschüttungs-
einschränkungen sowie Boni-Kürzungen 
verbunden sein. Auch diese regulatorische 
Neuerung wird nicht ohne Auswirkungen 
auf die Positionierung der Institute blei-
ben.

Weitere geschäftspolitische Implikationen 
können aus den Änderungen bei der Er-
mittlung der Adress- und Marktpreisrisiken 
resultieren. In diesem Zusammenhang ist 
zum Beispiel die Erhöhung der Assetkorre-
lation bei Geschäften mit großen Finanz-
unternehmen und die neue CVA Risk 
 Charge bei den Kontrahentenrisiken zu 
nennen. Beschränkungen bei den Inter-
bankanlagen sind zudem bereits seit Um-
setzung der CRD II und dem damit ver-
bundenen Wegfall der Nullanrechnung im 
Rahmen der Großkreditvorschriften zu be-
rücksichtigen. Die Geldanlage bei anderen 
Instituten (Gruppe verbundener Unterneh-
men) ist nunmehr auf 25 Prozent des haf-
tenden  Eigenkapitals begrenzt. 

Im Rahmen der Liquiditätsausstattung 
steht aktuell die Liquidity Coverage Ratio 

(LCR) im Vordergrund. Danach sollen Insti-
tute ausreichend Liquiditätspuffer für ei-
nen kurzfristigen Überwachungszeitraum 
im Stressfall vorhalten. Als liquide Aktiva 
kommen für den Liquiditätspuffer nur 
 bestimmte Staatsanleihen, bestgeratete 
Unternehmensanleihen und bestimmte 
Covered Bonds in Frage. Die sicheren Liqui-
ditätszuflüsse aus Krediten dürfen nicht 
mehr vollumfänglich bei den Nettozah-
lungsabflüssen als Zufluss berücksichtigt 
werden. Stabile Retaileinlagen haben dem-
gegenüber einen sehr niedrigen Abfluss-
faktor. Das wird einen noch stärkeren Run 
auf Retaileinlagen zur Folge haben als 
heute schon erkennbar ist. Auf der ande-
ren Seite ist fraglich, wie Internet, Social 
Media et cetera das Verhalten der Retailer 
zukünftig beeinflussen werden und ob tat-
sächlich das Verhalten der Vergangenheit 
in die Zukunft fortgeschrieben werden 
kann. Geschäftspolitisch müssen die Liqui-
ditätskosten konsequent im Pricing Be-
rücksichtigung finden.

Die sogenannte Net Stable Funding Ratio 
(NSFR) hat die Sicherstellung der länger-
fristigen Refinanzierung zum Ziel. Waren 
bislang Versicherungen mit einem länger-
fristigen Anlagebedarf ein zuverlässiger 
Geldgeber für Banken, könnte hier die 
 Versicherer-Richtlinie Solvency II zukünf-
tig zum Hindernis werden.  Diese regula-
torische Neuerung verlangt von Versiche-
rungen, dass ihre Kapitalanlagen mit 
 Eigenkapital unterlegt werden. Dabei stei-
gen die Eigenkapitalanforderungen mit 
zunehmender Anlagedauer und/oder ge-
ringerer Bonität. Eine längerfristige Anlage 
in Bankschuldverschreibungen wird damit 
für Versicherungen zunehmend unattrak-
tiv und oder für die Banken als Emittenten 
entsprechend teurer.

Leverage Ratio

Ein weiteres regulatorisches Korrektiv soll 
die Leverage Ratio bilden. Diese Kennzahl 
ist eine nicht risikosensitive Höchstver-
schuldungsquote, die festlegt, in welchem 
Umfang mit dem vorhandenen Kernkapital 
bilanzielle und außerbilanzielle Geschäfte 
eingegangen werden können. Obwohl es 
sich zunächst um eine reine Beobach-
tungszahl handelt, muss diese Bestandteil 
der strategischen Ausrichtung des Instituts 
beziehungsweise der Institutsgruppe wer-
den. Zudem bedeutet diese Verschuldungs-
quote faktisch, dass auch für bisher risi-
kolose Aktiva (RWA null Prozent) eine 
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 Eigenkapitalrestriktion zu beachten und 
bei der Bepreisung der Geschäfte einzu-
rechnen ist.

Der Vollständigkeit halber ist hier auch 
noch auf den Zielkonflikt zwischen LCR 
 einerseits (Aufbau eines risikoarmen Liqui-
ditätspuffers) und Leverage Ratio anderer-
seits hinzuweisen.

Finanzdatenreporting (Finrep) und 
Modernisierung des Meldewesens

Die Bankenaufsicht kann ihren Aufgaben – 
Sicherung des Einlegerschutzes und der Fi-
nanzmarktstabilität – nur adäquat nach-
kommen, wenn sie über eine ausreichende 
und aktuelle Informationsbasis über die 
Lage der Institute verfügt. Die jetzt anste-
hende Modernisierung des Meldewesens9) 
umfasst umfangreiche mikroprudentielle 
Angaben, die auch die Basis für Analysen 
auf der Makroebene bilden sollen. Auf Ba-
sis der Finrep- und Corep-Daten wird die 
neue Europäische Bankenaufsicht (EBA) 
dazu ein eigenständiges Meldewesen auf-
bauen.

Die Aufsicht will zukünftig zum Beispiel 
schnellere und umfassendere Informatio-
nen über die unterjährigen Finanzdaten 
der Institute erhalten. Dazu zählen unter 
anderem auch Informationen über die 
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch oder 
auch die Leverage Ratio. Damit soll ein 
laufender und umfänglicher Einblick in die 
aktuelle Ertrags- und Risikolage aller Ins-
titute sichergestellt werden. Die Heraus-
forderung für die Institute besteht unter 
anderem darin, möglichst konsistente Re-
portings für alle Stakeholder (Aufsicht, 
Leitungsorgane wie Vorstand, Aufsichtsrat 
et cetera) zu erstellen. Dazu bedarf es ein-
heitlicher Prozesse, Systeme, Verfahren 
und Kontrollen, damit die vollständige, 
richtige und zeitgerechte Erfassung aller 
Geschäftsvorfälle gewährleistet werden 
kann.10) Im Kommunikationsprozess mit 
der Aufsicht müssen Vorstand und Auf-
sichtsrat/Verwaltungsrat sicherstellen, dass 
die Finanz- und Risikoreports mit der 
 Geschäfts- und Risikostrategie sowie der 
Kapitalplanung der Bank im Einklang ste-
hen. 

Risikomanagement und Reporting

Die Berichterstattung im Rahmen des Ri-
sikomanagements ist laufend zu hinter-
fragen. Einerseits ist auf Konsistenz und 

Effizienz Wert zu legen. Andererseits ist 
 sicherzustellen, dass erforderliche Aktuali-
sierungen umgehend erfolgen. In diesem 
Zusammenhang ist zum Beispiel auf das 
neue Schreiben der Aufsicht zur Ermitt-
lung des Risikodeckungspotenzials oder 
zur Berechnung der Marktwerte für Han-
delsbuchpositionen (regulatorische Vorga-
ben)11) hinzuweisen. Angesichts der Fülle 
der aufsichtlichen Anforderungen bedarf 
es klarer Verantwortlichkeiten und Infor-
mationswege, um sicherzustellen, dass die 
Bank die neuen Regeln sach- und zeitge-
recht umsetzen kann. 

Die Ist-Analyse der bestehenden Re-
porting-Strukturen ist der erste Schritt auf 
dem Weg Redundanzen zu erkennen und 
Synergien zu nutzen. Investitionen in die 
Verbesserung der Reporting-Technologie 
werden in den nächsten Jahren anstehen. 
Denn die Anforderungen an das Reporting 
steigen nicht nur im Bereich des Risiko-
managements. Auch für die Liquiditäts-
steuerung werden die Institute ihre Daten-
verfügbarkeit genau analysieren müssen. 

Weitere Datenanforderungen und Re-
portings betreffen die Bereiche Anleger- 
und Verbraucherschutz sowie Vorgaben 
der Steuerbehörden, die einen immer brei-
teren Raum einnehmen. Compliancever-
stöße, Geldwäsche- und Fraudereignisse 
können Reputationsrisiken oder gar Sank-
tionen zur Folge haben und müssen daher 
Bestandteil eines regelmäßigen Reportings 
an die Leitungsorgane sein.

Wirksame und solide Risikoüberwachung 
durch das Leitungsorgan ist ein Kernthema 
der Regulierung auf Europäischer Ebene.12) 
Parallel dazu entwickelt auch der Baseler 
Ausschuss für Bankenaufsicht neue Grund-
lagen für die interne Risikoüberwachung 
der Banken13) durch die Aufsichtsgremien. 
Wie viel ein Institut riskieren darf, wie 
groß sein „Risikohunger“ sein darf – diese 
Größe reflektiert die Entscheidung des 
Aufsichtsorgans, in welchem Ausmaß im 
Rahmen der Geschäftsausrichtung Risiken 
in Kauf genommen werden können und zu 
beherrschen sind. 

Neben dieser grundsätzlichen Festlegung 
erfordert ein solides und effektives Risiko-
management unter Umständen auch die 
Überarbeitung der bisher etablierten Pro-
zesse. Zukünftig soll nur noch mit Erlaub-
nis der Aufsichtsbehörden auf die Bildung 
eines Risikoausschusses verzichtet wer-

den.14) Damit dieser seiner Aufgabe ge-
recht werden kann, das Leitungsorgan in 
dessen Aufsichtsfunktion zur aktuellen 
und künftigen Gesamtrisikobereitschaft 
und -strategie des Instituts zu beraten und 
bei der Umsetzung dieser Strategie zu un-
terstützen, muss der Ausschuss adäquat 
besetzt werden. Dies könnte jedenfalls 
dann Probleme bereiten, wenn Prüfungs-
ausschuss und Risikoausschuss zur selben 
Zeit beraten. 

Geschäftsmodell – Verbraucherschutz, 
MiFID II, Anlegerschutz, Transparenz

Hand in Hand mit der soliden Risikosteue-
rung geht die erfolgreiche Geschäftsstra-
tegie – und gegebenfalls die Anpassung 
des einen oder anderen. Das setzt natürlich 
noch mehr als bisher ein tiefes Verständnis 
für die jeweiligen Geschäftsbereiche und 
-modelle voraus. Veränderungen im Rah-
men des „business models“ haben unwei-
gerlich Auswirkungen auf das Gesamt-
risikoprofil – und können bisher in diesem 
Ausmaß nicht vorhandene Risiken aus lösen. 
Regelmäßige Reviews der Geschäftsstrate-
gie mit Sicht auf die daraus er wachsenden 
Risiken sollten im Vordergrund stehen. 

Institute, die Wertpapierdienstleistungen 
anbieten, aber auch klassische Einlagen-
kreditinstitute müssen sich bei der Analyse 
der Geschäftsmodelle verstärkt mit dem 
Thema Verbraucher-/Anlegerschutz sowie 
den damit verbundenen Kosten bezie-
hungsweise Implikationen auf derzeitige 
Ertragsquellen auseinandersetzen So sehen 
die Regelungen der MiFID II unter ande-
rem vor, dass sogenannte „Zuwendungen“, 
das heißt auch Bestandsprovisionen, aber 
auch andere monetäre Beratungsprovisio-
nen untersagt werden sollen. Institute 
werden damit faktisch gezwungen, ihre 
Produktpalette beziehungsweise ihre Ver-
triebswege neu zu überdenken.

Weitere Implikationen

Nur schlagwortartig und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit sind hier zu nennen:

• IFRS 9 Kategorisierung der Finanzins-
trumente: Zukünftig sind anstelle der 
heutigen vier nur noch zwei Kategorien 
(Bewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten oder Fair Value) für die Ein-
ordnung der Finanzinstrumente vorge-
sehen. Die Zuordnung sollte mit dem 
 Geschäftsmodell beziehungsweise der 
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Strategie Halten oder Nicht-Halten kom-
patibel sein.

– IFRS 9 Impairment: Anstelle des bishe-
rigen Incurred Loss Models soll zukünftig 
der sogenannte Expected Loss Over Life-
time für die Ermittlung der Wertminde-
rung zugrunde gelegt werden. Die Bewer-
tung der finanziellen Schuldinstrumente 
basiert auf Zuordnung zu sogenannten 
Buckets. Der Transfer zwischen den Bu-
ckets hängt vom Kreditrisiko-Manage-
mentsystem des Unternehmens und der 
relativen Veränderung des Kreditrisikos ab. 
Wechselwirkungen mit den qualitativen 
Anforderungen an den internen Rating-
ansatz des Basel-II-Regelwerks sind nicht 
auszuschließen.

– IAS Bilanzierung von Leasingverhält-
nissen: Hier ist geplant, deutlich mehr 
Leasinggeschäfte als bisher in der Bilanz zu 
erfassen. Das zieht grundsätzlich eine Bi-
lanzverlängerung nach sich mit entspre-
chenden negativen Auswirkungen auf die 
Leverage Ratio.

– Solvency II: Der Wettbewerb für immo-
bilienfinanzierende Banken wird härter, 
denn Solvency II begünstigt Immobilien-
kredite im Verhältnis zu anderen Assetklas-
sen. Versicherungen haben daher einen 
Anreiz, intensiver in diese Kapitalanlage-
form einzusteigen.

– EMIR: Die geplante EU-Verordnung zur 
Regulierung von OTC Derivaten15) verlangt 
eine Clearingpflicht von standardisierten 
Derivaten über eine zentrale Gegenpartei 
(Central Counterparty – CCP). Durch die 
Clearingpflicht erlangen die CCPs systemi-
sche Relevanz; daher werden sie zukünftig 
selbst reguliert und beaufsichtigt. Die Ban-
ken als Geschäftspartner der CCPs müssen 
die Implikationen der EMIR bei ihren eige-
nen Derivategeschäftsprozessen, Systemen, 
Kontrollen und Risikoreports entsprechend 
berücksichtigen. Zusätzliche Transparenz-
vorschriften verursachen gegebenenfalls 
zunächst weitere Kosten.

– EU-Richtlinien, Verordnungen, Tech-
nical Standards, Guidelines, EBA, ESMA, 
EIOPA: Die neuen europäischen Aufsichts-
behörden sollen dazu beitragen, ein ge-
meinsames Regelwerk (Single Rulebook) zu 
erstellen und die Aufsichtspraktiken zu 
harmonisieren. Ein Blick in den Entwurf 
der CRD-IV-Richtlinie beziehungsweise 
Verordnung zeigt, in welchem Umfang al-

lein die EBA zukünftig Standards und 
Guide lines erarbeiten wird. Die von der 
ESMA zu erwartenden Regelungen decken 
einen ähnlich umfangreichen Bereich ab. 
Diese müssen von den Instituten einge-
halten werden. Dafür tragen die Leitungs-
organe insgesamt die Verantwortung. An-
passungen der Geschäftsmodelle unter 
Kosten-/Nutzen-Aspekten werden hierbei 
nicht ausbleiben können.

Die anstehenden und bereits begonnenen 
Reformen sowie deren Bedeutung auf die 
Veränderung der Bankenlandschaft insge-
samt zu beurteilen, ist nur schwer möglich. 
Die Bandbreite der regulatorischen Maß-
nahmen ist enorm: Erhöhung der Kapital-
anforderungen, IFRS, Solvency II, strengere 
Marktaufsicht und interne Governance – 
um nur einige der oben erwähnten Aspek-
te aufzugreifen. Institute bewegen sich bei 
der Umsetzung im Spannungsfeld zwi-
schen Compliance und gewinnorientierter 
Geschäftstätigkeit. Hier müssen sich insbe-
sondere die Leitungsorgane der Institute 
gut positionieren, um weiter erfolgreich zu 
sein. Dies gilt sowohl für das Management 
als auch für die überwachenden Auf -
sichts- beziehungsweise Verwaltungsräte. 
Sie werden viel stärker als bisher im Fokus 
der nationalen und europäischen Auf-
sichtsbehörden stehen. 

Fußnoten
1) Bericht über die Finanzaufsicht in der EU („de La-
rosiere-Bericht“), abrufbar unter http://ec.europa.
eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_re-
port_de.pdf.
2) Richtlinienvorschlag über den Zugang zur Tätig-
keit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 

von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die zusätz-
liche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versiche-
rungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
 Finanzkonglomerats („CRD IV“) KOM(2011) 453, ab-
rufbar unter: http://ec.europa.eu/internal_market/
bank/regcapital/index_de.htm.
3) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, 
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